
Anlage zur Entgeltordnung  
 

Tarif-
Nr. 

Gegenstand € 

 
 

1 Alle Dienststellen   

 1.1 Ausgabe von Druckstücken   

 - bis zu 5 Seiten 1,00 € 

 - bis zu 20 Seiten 2,00 € 

 - bis zu 50 Seiten 4,00 € 

 - ab 51 Seiten Selbstkosten,   

 jedoch mindestens 

8,00 € 

   

 
1.2 Erteilung von Vorrangseinräumungen, 

Zweitausfertigungen von Löschungsbewilligungen, 

Freigabeerklärungen und sonstige Erklärungen für das 

Grundbuch, Gläubigerzustimmungen bei 

Eigentumswechsel 

30,00 € 

 

2 Amt für Finanzen und Controlling   

 
2.1 Bearbeitung von Anträgen auf Übernahme von 
Bürgschaften oder Aufnahme von Darlehen, deren Erlös 
an Dritte weiterzuleiten ist 

  

 Bürgschaftsbetrag (einmalig) 5 von Tausend 
 mindestens 250,00 € 
 höchstens 25.000,00 € 
      

2.2 Für übernommene Bürgschaften oder zugunsten 
Dritter aufgenommene und weitergeleitete Darlehen für 
jedes angefangene Kalenderjahr der verbürgten Schuld 
bzw. der Restschuld 

5 von Tausend 

Besonderheiten zu Zif. 2.2: 

1. Aus Gründen des EU-Beihilferechts kann der Stadtkämmerer den Entgeltsatz auf die 

beihilferechtlich erforderliche Höhe festlegen. 

2. Neben gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken ist ebenfalls die Übernahme von 

Verpflichtungserklärungen, die durch die Mitgliedschaft bei Versorgungskassen oder aus 

Gewährverträgen begründet sind, von der Zahlung des Entgeltes befreit. 



Tarif-
Nr. 

Gegenstand € 

   

3 Familienrathaus / Standesamt   

 
3.1 Überlassung eines Familienstammbuches 

(Selbstkosten inkl. Verwaltungskostenzuschlag, inkl. 7% 

Umsatzsteuer) 

20 – 50 € 

 
    

 
3.2 Inanspruchnahme des Trauzimmers   

 
Brokhof, Ortsteil Heessen 100,00 € 

 
Schloss Oberwerries, Ortsteil Heessen 150,00 € 

 Haus Vorschulze, Ortsteil Innenstadt * 25,00 € 

 
(Freitag ab 13:00 Uhr,  

Samstag, Sonntag, Feiertag) 

  

   

 
3.3 Aufwandsentschädigung und Zeitzuschlag pro  

Ambientetrauung 

  

 
Montag bis Samstag: bis 21.00 Uhr  105,00 € 

 
Montag bis Samstag:  ab 21.00 Uhr  210,00 € 

 
Sonntag, Feiertag, Silvester: bis 21.00 Uhr 210,00 € 

 
Sonntag, Feiertag, Silvester: ab 21.00 Uhr 300,00 € 

   

 3.4 Bearbeitungspauschale Abwicklung Ambiente- 

trauungen 

10,00 € 

   

   

4 Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt   

 
4.1 Entgelt für die Anmeldung 100,00 € 

 
4.2 Entgelt für die Prüfung 200,00 € 

 
4.3 Monatliches Entgelt zur Aufwandsdeckung 325,00 € 

 

 



Besonderheiten zu Zif. 4.3: 

Bei dem unter Pkt. 4.3 genannten monatlichen Entgelt zur Aufwandsdeckung i.H.v. 325,00 € 

(Stand: 01.01.25) handelt es sich um den Grundbetrag. Dieser wird um die Nebenkosten und 

eine ggfls. jährliche Erhöhungsmöglichkeit i.H.v. 1,5 % des Grundbetrags ergänzt. 

 

 

5 Tiefbau- und Grünflächenamt   

 
5.1 Verkauf von Mischholz je Tonne (t) 45,00 € 

 
5.2 Verkauf von Holzhäcksel je Tonne (t) 37,50 € 

 
5.3 Gestellung von Pflanzen für Dekorationszwecke 

 (pro Tag und Pflanze) 

25,00 € 

 

Besonderheiten zu Zif. 5: 

1. Ein in Anspruch genommener Lieferservice innerhalb des Stadtgebietes von Hamm für 
die Leistung unter Tarif-Nr. 5.1 und Tarif-Nr. 5.2 wird pauschal mit 45,00 € abgegolten. 

2. Diese Pauschale gilt ebenfalls für das „Bringen und Holen“ bereitgestellter Pflanzen zu 
Tarif-Nr. 5.3. Dabei gilt das Wochenende (Samstag und Sonntag) als ein entgeltpflichtiger 
Tag.


